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§ 92 00. StGBG 2002 § 92

04. StGBG 2002 - 06. Statutargemeinden-Bedienstetengesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Der Beamte (Die Beamtin) ist von Amts wegen oder auf schriftlichen Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn er
(sie) dauernd dienstunfahig ist.

(2) Der Beamte (Die Beamtin) ist dienstunfahig, wenn er (sie) infolge seiner (ihrer) korperlichen oder geistigen
Verfassung seine (ihre) dienstlichen Aufgaben nicht erfillen kann und ihm (ihr) kein gleichwertiger Arbeitsplatz
zugewiesen werden kann, dessen Aufgaben er (sie) nach seiner (ihrer) korperlichen und geistigen Verfassung zu
erfillen imstande ist und der ihm (ihr) mit Rucksicht auf seine (ihre) personlichen, familidren und sozialen Verhaltnisse
billigerweise zugemutet werden kann.

(3) Die Beamtin bzw. der Beamte, die bzw. der sich im Dienststand befindet und deren bzw. dessen Grad der
Behinderung mindestens 70 % betragt, ist auf Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie bzw. er das 720.
Lebensmonat vollendet hat und eine Verbesserung der Behinderung ausgeschlossen ist. Der Nachweis des Grads der
Behinderung ist durch einen entsprechenden Bescheid der zustandigen Behorde (Sozialministeriumservice) zu
erbringen. Antrage, die nicht spatestens bis sechs Monate vor Ablauf des Kalendermonats, in dem die Wirksamkeit der
Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt ist, gestellt werden, missen von der Dienstbehdrde vor Ablauf von weiteren
sechs Monaten nicht berUcksichtigt werden. (Anm: LGBI.Nr. 100/2011, 121/2014)

(4) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid rechtskraftig wird, oder mit
Ablauf des darin festgesetzten spateren Monatsletzten wirksam. Solange Uber eine zuldssige und rechtzeitige
Beschwerde gegen eine Versetzung in den Ruhestand nicht entschieden ist, ist der Beamte (die Beamtin) im
Dienststand. (Anm: LGBI.Nr. 95/2017)

(5) Eine Versetzung in den Ruhestand nach den Abs. 1 und 2 oder 3 ist wahrend einer Suspendierung oder vorlaufigen
Suspendierung gemal § 117 nicht zulassig.

(Anm: LGBI.Nr. 143/2005)

In Kraft seit 01.07.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=100/2011&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=121/2014&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=95/2017&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_stgbg_2002/paragraf/117
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=143/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 92 Oö. StGBG 2002 § 92
	Oö. StGBG 2002 - Oö. Statutargemeinden-Bedienstetengesetz 2002


